
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 94 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. November 2004  
(GV. NRW. S. 752), hat die Universität Duisburg-Essen 
folgende Ordnung erlassen: 
 
 
 

Artikel I 
 
Die Ordnung für die Prüfung zum Magister Artium der 
Universität Duisburg-Essen (ehemals Gerhard-Mercator-
Universität – Gesamthochschule Duisburg) vom  
5. Februar 1999 (AM 18/1999) wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Ziffer 37.1 der Anlage wird wie folgt ergänzt: 

„Alternativ können auch lehrveranstaltungsbezogene 
Prüfungen durchgeführt werden. Näheres regeln die 
entsprechenden Bestimmungen des Fachbereichs  
Betriebswirtschaft.“ 

 
2. Die Ziffer 37.3 der Anlage wird wie folgt ergänzt: 

„Alternativ können auch lehrveranstaltungsbezogene 
Prüfungen durchgeführt werden. Näheres regeln die 
entsprechenden Bestimmungen des Fachbereichs  
Betriebswirtschaft.“ 

 
 

Artikel II 
 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen - 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 
 
 
 
 
 
 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbe-
reichsrats des Fachbereichs Geisteswissenschaften vom 
21. Dezember 2005. 

 

Duisburg und Essen, den 13. März 2006 

Für den Gründungsrektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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Zweite Ordnung zur Änderung der  

Ordnung für die Prüfung zum Magister Artium  
der Universität Duisburg-Essen 

Vom 13. März 2006 
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